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Hilfsmittel 

Abschlussprüfung 

Berufsmaturitätsprüfung* 

«Wirtschaft und Recht» und «Wirtschaft und 

Gesellschaft» 

 

Informationen zu den erlaubten Gesetzbüchern am BZWW bei den schriftlichen Prü-

fungen «Wirtschaft und Recht» und «Wirtschaft und Gesellschaft». 

Gemäss den Richtlinien der Zentralen Prüfungskommission ist ein unkommentiertes ZGB 
und OR, das SchKG und die Bundesverfassung als Hilfsmittel zur Prüfung zugelassen; 
nach diesen Richtlinien ist auch die Kaufmännische Studienausgabe «ZGB/OR» des Orell 
Füssli Verlags als erlaubtes Hilfsmittel zugelassen. 

 

 
 
 
 
 

 Erlaubt ist das farbige Markieren von einzelnen Artikel-

Nummern, Wörtern oder Wortgruppen oder das Unterstrei-

chen von wichtigen Begriffen. 
 

 Sie dürfen im gesamten Gesetzbuch keine eigenen Notizen 

anbringen! Es sind keine Verweise auf andere Artikel er-
laubt (z. B. mit Pfeilen oder Symbolen). 

 

 Unkenntlichmachungen mit Tipp-ex o. ä. sind nicht zugelas-
sen. 

 

 Das Anbringen von unbeschrifteten Reitern ist erlaubt.  
 
 

 Beispiele von Markierungen / Unterstreichungen in-

nerhalb des Gesetzes: 

 

 

 

Art. 41 

A. Haftung im Allgemeinen 

I. Voraussetzungen der Haftung 

1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei 
es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum 
Ersatze verpflichtet. 

2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern 
in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise 
absichtlich Schaden zufügt. 

 

 

 

 

* gültig ab 2013 

 

 
 

 

 

 


